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Akzeptanz der Bonitätsurteile der Scope Ratings GmbH für marktfähige Sicherheiten mit 

Wirkung zum 16. Dezember 2024 

 

Der EZB-Rat hat am 10. November 2023 mit Presseerklärung bekannt gegeben, dass die Ratinga-

gentur Scope Ratings GmbH (im Folgenden: Scope Ratings) als zulässige externe Ratingagentur 

unter dem Eurosystem Credit Assessment Framework akzeptiert werden wird. Das konkrete Da-

tum der Nutzbarkeit von Scope Ratings für geldpolitische Zwecke sollte separat in einem nachge-

lagerten Schritt auf der Website der EZB bekannt gegeben werden. Dies ist nunmehr erfolgt. 

Die Nutzbarkeit von Scope Ratings für geldpolitische Sicherheiten wird in zwei Schritten implemen-

tiert. Zunächst erfolgt am 16. Dezember 2024 die Umsetzung ausschließlich für marktfähige Si-

cherheiten. Für nicht-marktfähige Sicherheiten (Kreditforderungen) erfolgt die Implementierung von 

Scope Ratings in einem zweiten Schritt zeitgleich mit der Einführung des Eurosystem Collateral 

Management Systems (ECMS). 

Die Einordnung der Bonitätsurteile von Scope Ratings in der harmonisierten Ratingskala des Euro-

systems können Sie der Webseite der Europäischen Zentralbank entnehmen. 

Für Rückfragen zu den Regelanpassungen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-

serer Sicherheiten-Hotline unter 069 9566-32599 oder sicherheitenliste@bundesbank.de gerne zur 

Verfügung. Bitte beachten Sie, dass seitens der Deutschen Bundesbank keine individuellen Aus-

wirkungsanalysen durchgeführt werden. 

 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr231110~1509d7cb6b.en.html
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